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(54) Bezeichnung: Saugreinigungsgerät

(57) Hauptanspruch: Saugreinigungsgerät mit einem 
Schmutzsammelbehälter (12), der einen Saugeinlass (18) 
aufweist und über mindestens ein Filter (24) und zumindest 
eine Saugleitung (26) mit mindestens einem Saugaggregat 
(16) in Strömungsverbindung steht, und mit zumindest 
einem stromabwärts des mindestens einen Filters (24) in 
die Saugleitung (26) einmündenden Fremdlufteinlass, der 
mittels zumindest eines Schließventils (30) verschließbar 
ist, wobei das mindestens eine Schließventil (30) einen 
bewegbaren Ventilkörper (34) aufweist, der in einer Schließ-
stellung unter Ausbildung von einer oder mehreren Dich-
tungslinien an mindestens einem Ventilsitz (32) anliegt, der 
von einer ortsfest angeordneten Ventilhalterung (32) ausge-
bildet wird, wobei die mindestens eine Dichtungslinie eine 
Fläche begrenzt, die in der Schließstellung des Schließven-
tils (30) mit einem Differenzdruck beaufschlagt ist, wobei 
das Quadrat der Gesamtlänge aller an der ortsfest angeord-
neten Ventilhalterung (32) ausgebildeten Dichtungslinien 
des mindestens einen Schließventils (30) mindestens das 
25-fache der Gesamtgröße aller von diesen Dichtungslinien 
begrenzten, mit Differenzdruck beaufschlagten Flächen 
beträgt, wobei der Ventilkörper einen Ventilteller (34) auf-
weist, der unter Zwischenlage von mindestens einem eine 
Dichtungslinie definierenden Dichtungselement (66, 67, 68) 
an den mindestens einen Ventilsitz (32) dicht anlegbar ist, 
wobei der Ventilteller (34) zumindest eine Durchlassöffnung 
(57) aufweist, die in der Schließstellung des Ventiltellers (34) 
von mindestens einem Dichtungselement (66, 67) begrenzt 
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Saugreinigungsge-
rät mit einem Schmutzsammelbehälter, der einen 
Saugeinlass aufweist und über mindestens ein Filter 
und zumindest eine Saugleitung mit mindestens 
einem Saugaggregat in Strömungsverbindung 
steht, und mit zumindest einem stromabwärts des 
mindestens einen Filters in die mindestens eine 
Saugleitung einmündenden Fremdlufteinlass, der 
mittels zumindest einem Schließventil verschließbar 
ist, wobei das mindestens eine Schließventil einen 
bewegbaren Ventilkörper aufweist, der in einer 
Schließstellung unter Ausbildung von einer oder 
mehreren Dichtungslinien an mindestens einem Ven-
tilsitz anliegt, wobei die mindestens eine Dichtungs-
linie eine Fläche begrenzt, die in der Schließstellung 
des Schließventils mit einem Differenzdruck beauf-
schlagt ist.

[0002] Derartige Saugreinigungsgeräte können bei-
spielsweise als Staubsauger oder auch als Kehr-
sauggerät ausgestaltet sein. Sie weisen einen 
Schmutzsammelbehälter auf, der von einem oder 
mehreren Saugaggregaten mit Unterdruck beauf-
schlagt werden kann, so dass sich eine Saugströ-
mung ausbildet, unter deren Einfluss Schmutz in 
den Schmutzsammelbehälter eingesaugt werden 
kann. Der Schmutzsammelbehälter steht über min-
destens ein Filter und zumindest eine sich daran 
anschließende Saugleitung mit dem Saugaggregat 
in Strömungsverbindung. Das mindestens eine Filter 
ermöglicht es, Feststoffe, also beispielsweise 
Schmutz- oder Staubteilchen, aus der Saugströ-
mung abzuscheiden. Im Laufe des Betriebes des 
Saugreinigungsgerätes sammeln sich immer mehr 
Feststoffe am Filter an, so dass das Filter einen 
zunehmenden Strömungswiderstand darstellt und 
deshalb abgereinigt werden muss. Hierzu kann das 
mindestens eine Filter entgegen der sich im Saugbe-
trieb ausbildenden Strömungsrichtung mit Fremdluft 
beaufschlagt werden, die stromabwärts des Filters 
über den Fremdlufteinlass in die Saugleitung einströ-
men kann. Als Fremdluft kann beispielsweise Umge-
bungsluft zum Einsatz kommen oder auch vom 
Saugreinigungsgerät unter Druck gesetzte oder in 
einem Vorratsbehälter unter Druck bevorratete 
Druckluft. Während des Saugbetriebes ist der 
Fremdlufteinlass von dem mindestens einen 
Schließventil dicht verschlossen, das zur Filterabrei-
nigung geöffnet wird. Das mindestens eine Schließ-
ventil weist einen bewegbaren Ventilkörper auf, der 
sich während des Saugbetriebes dicht an zumindest 
einen zugeordneten Ventilsitz anlegt, wobei sich zwi-
schen dem Ventilsitz und dem Ventilkörper zumin-
dest eine Dichtungslinie ausbildet, entlang derer der 
Fremdlufteinlass dicht verschlossen wird. Die min-
destens eine Dichtungslinie begrenzt eine Fläche, 
die in der Schließstellung des mindestens einen 

Schließventils mit einem Differenzdruck beauf-
schlagt wird.

[0003] Derartige Saugreinigungsgeräte sind bei-
spielsweise aus der DE 298 23 411 U1 bekannt, in 
der vorgeschlagen wird, zur Filterabreinigung den 
Saugeinlass zu verschließen, so dass sich innerhalb 
des Schmutzsammelbehälters ein starker Unter-
druck ausbildet. Anschließend soll dann ein Schließ-
ventil geöffnet und dadurch ein Filter abgereinigt wer-
den. Es kann dadurch eine wirkungsvolle 
Abreinigung erzielt werden, allerdings muss hierzu 
der Saugbetrieb vollständig unterbrochen werden. 
Um diesem Nachteil entgegenzuwirken, wird in der 
DE 199 49 095 A1 vorgeschlagen, jeweils nur einen 
Teilbereich des Filters abzureinigen, so dass über 
einen anderen Teilbereich der Saugbetrieb aufrecht-
erhalten werden kann. Einzelne Teilbereiche des Fil-
ters werden somit nacheinander abgereinigt, ohne 
dass der Saugbetrieb unterbrochen werden muss. 
Die Zuführung von Fremdluft jeweils nur an einen 
Teilbereich des Filters erfordert aber eine konstruktiv 
aufwendige Mechanik für das Schließventil.

[0004] Aus der EP 0 873 075 B1 ist ein Saugreini-
gungsgerät bekannt, bei dem ein Filter mit Fremdluft 
beaufschlagt werden kann, indem ein verschiebbar 
in einer Zufuhrleitung gelagertes Rohr soweit 
manuell verschoben wird, dass die Stirnseite des 
Rohrs unmittelbar an der einem Schmutzsammelbe-
hälter abgewandten Seite des Filters anliegt. Die 
Fremdluft kann dann über Fremdluftöffnungen zum 
Filter strömen und dieses abreinigen. Nimmt das 
Rohr seine zum Filter beabstandete Stellung ein, so 
überdeckt es die Fremdluftöffnungen und das Ein-
dringen von Fremdluft wird verhindert. Das Rohr 
übernimmt somit die Funktion eines Ventilkörpers, 
der zwischen einer Schließstellung und einer Offen-
stellung hin und her bewegbar ist. Zur Abdichtung 
der Fremdlufteinlässe kommt eine Spaltdichtung 
zum Einsatz, wohingegen Dichtungslinien nicht 
offenbart sind.

[0005] Die DE 197 01 983 C1 beschreibt einen 
Ringspaltinjektor, der in Gasreinigungsvorrichtungen 
zum Einsatz kommt, das heißt in großtechnischen 
Anlagen.

[0006] Die DE 276 953 A beschreibt ein Um- und 
Abschaltventil für Luft- oder Gasfilter, wobei Fremd-
luft über eine Umleitung einem Filterkasten zur Filter-
abreinigung zugeführt werden kann. Die Strömungs-
verbindung zwischen der Umleitung und dem 
Filterkasten kann mittels eines Ventilkörpers unter-
brochen und zur Filterabreinigung freigegeben wer-
den. Der Ventilkörper bildet in Kombination mit einem 
zugehörigen Ventilsitz ein Schließventil aus, über 
das Fremdluft einem Filter zugeführt werden kann. 
Eine vom Ventilkörper verschließbare kreisförmige 
Öffnung bildet eine Differenzdruckfläche aus.
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[0007] Aus DE 29 41 874 A1 sind eine Vorrichtung 
und ein Verfahren zum Verdichten des Inhalts eines 
flexiblen Staubsammelbehälters, insbesondere 
eines Staubbeutels für einen Staubsauger bekannt. 
Der Staubbeutel ist in einem Staubsammelraum 
angeordnet und von einer Trennwand in Form einer 
flexiblen Hülle umgeben. Stromabwärts schließt sich 
an den Staubsammelraum eine Saugleitung an. Auf 
der dem Staubbeutel abgewandten Seite der flexib-
len Trennwand weist der Staubsammelraum eine 
Öffnung auf, die mittels eines Ventils verschließbar 
ist. Das Ventil umfasst ein Ventilglied, das mit Hilfe 
einer Ventilstange verschoben werden kann. Die 
Ventilstange ragt auf der der Öffnung gegenüberlie-
genden Seite aus dem Staubsammelraum heraus 
und kann mittels eines Druckknopfes vom Benutzer 
bewegt werden. Wird das Ventil geöffnet, dann 
strömt in den Staubsammelraum Fremdluft ein, die 
die Trennwand und damit auch den Staubbeutel 
zusammenpresst. Gleichzeitig wird eine Einlassöff-
nung des Staubsammelraums mittels eines weiteren 
Ventilglieds verschlossen.

[0008] Aus der DE 24 16 071 A ist ein Dichtungssys-
tem für Absperrorgane offenbart, das insbesondere 
bei hohen Betriebstemperaturen zum Einsatz kom-
men kann.

[0009] Die Veröffentlichungen DE 338 942 A, 
US 3 536 094 A und DE 695 30 326 T2 beschreiben 
Verdichterventile, die auch als Ringplattenventile 
bezeichnet werden. Sie bilden bei Kompressoren 
Ventile zum Ansaugen oder Ablassen von Gasen 
aus und unterliegen einer hohen mechanischen 
Belastung und auch einer hohen thermischen Belas-
tung.

[0010] Aus der DE 18 00 480 A ist ein Staubsauger 
bekannt, bei dem zur Motorkühlung und zur Einstel-
lung der Saugleistung Fremdluft über eine Fremdluft-
öffnung in einen Saugraum einströmen kann. Die 
Fremdluftöffnung wird von einer Hülse definiert, die 
mit ihrer unteren Stirnseite einen Ventilsitz ausbildet. 
An den Ventilsitz kann ein Ventilküken dichtend 
angelegt werden. Vom Ventilküken ragt ein Füh-
rungsbolzen durch die Hülse hindurch nach oben. 
Mit Hilfe des Führungsbolzens kann das Ventilküken 
zwischen einer Offenstellung und einer Schließstel-
lung hin und her bewegt werden. In der Schließstel-
lung bildet das Ventilküken eine Dichtungslinie aus, 
die eine kreisförmige Differenzdruckfläche begrenzt.

[0011] Die DE 18 44 732 U offenbart eine Saugdüse 
für einen Staubsauger, der insbesondere zum 
Absaugen von Teppichen geeignet ist. Die Saugdüse 
soll derart ausgebildet werden, dass ihre Saugwir-
kung den unterschiedlichen Arten des Teppichgewir-
kes und des Flores anzupassen ist. Zu diesem 
Zweck wird vorgeschlagen, an der Saugdüse an 

geeigneter Stelle eine zweckmäßig einstellbare Öff-
nung zum Ansaugen von Nebenluft vorzusehen.

[0012] Die DE 2 102 231 C beschreibt einen Staub-
sauger, bei dem ein Staubfilter mit Hilfe eines bügel-
förmigen Reinigungswerkzeuges von Staub befreit 
werden kann. Das Reinigungswerkzeug gleitet zur 
Filterabreinigung auf der Rückseite des Staubfilters, 
wobei das Reinigungswerkzeug das Staubfilter ein-
drückt und die Gewebemaschen des Staubfilters 
dehnt, so dass die Staubteilchen daraus wirksam 
entfernt werden können.

[0013] Aus der US 4 329 161 A ist ein Ventilsystem 
für einen Staubsauger bekannt, wobei das Ventilsys-
tem zwei starr miteinander verbundene Ventilkörper 
aufweist, die in ihrer Schließstellung jeweils eine Öff-
nung verschließen. Die Öffnungen sind rechteckför-
mig ausgestaltet. Über eine der beiden Öffnungen 
kann Fremdluft zur Abreinigung zu einem Filter strö-
men, wohingegen über die andere Öffnung einströ-
mende Fremdluft der Abkopplung eines Saugaggre-
gats von den Filtern dient.

[0014] Aus der WO 86/01 989 A1 ist ein Staubsau-
ger bekannt, bei dem ein Filter zur Abreinigung mit 
Fremdluft beaufschlagt werden kann, die über einen 
ersten Fremdlufteinlass, der von einem ersten Dicht-
ring begrenzt ist und von einem ersten Ventilkörper 
verschlossen werden kann, und über einen zweiten 
Fremdlufteinlass, der von einem zweiten Dichtring 
begrenzt ist und von einem zweiten Ventilkörper ver-
schlossen werden kann, zum Filter strömen. Die bei-
den Ventilkörper liegen in ihrer Schließstellung 
jeweils unter Ausbildung von einer kreisförmigen 
Dichtungslinie an einem Ventilsitz an.

[0015] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein Saugreinigungsgerät der eingangs genannten 
Art derart weiterzubilden, dass das mindestens eine 
Schließventil konstruktiv einfach ausgestaltet und 
das zumindest eine Filter innerhalb kurzer Zeit voll-
ständig abgereinigt werden kann.

[0016] Diese Aufgabe wird durch ein Saugreini-
gungsgerät mit den Merkmalen von Patentanspruch 
1 gelöst.

[0017] In die Erfindung fließt der Gedanke mit ein, 
dass durch Bereitstellung von einer oder mehreren 
möglichst langen Dichtungslinien, die jedoch eine 
möglichst geringe Fläche begrenzen, beim Abheben 
des Ventilkörpers vom Ventilsitz innerhalb sehr kur-
zer Zeit eine starke, schlagartig einsetzende Fremd-
luftströmung bereitgestellt werden kann, so dass auf 
der dem Schmutzsammelbehälter abgewandten 
Seite des mindestens einen Filters der Unterdruck 
schlagartig abfällt und das Filter in Gegenstromrich-
tung mit Fremdluft durchströmt wird. Der schlagartige 
Druckanstieg hat zur Folge, dass das Filter mecha-
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nisch erschüttert und abgereinigt wird, wobei die 
Abreinigung innerhalb sehr kurzer Zeit erfolgen 
kann. Die Gesamtlänge aller Dichtungslinien ist deut-
lich größer gewählt als der Umfang einer Kreisfläche, 
deren Flächeninhalt dem Flächeninhalt der von den 
Dichtungslinien begrenzten Fläche entspricht. Das 
Verhältnis zwischen dem Quadrat der Gesamtlänge 
aller Dichtungslinien und der Größe der von den 
Dichtungslinien insgesamt begrenzten Fläche 
beträgt erfindungsgemäß mindestens 25 und ist 
damit mindestens doppelt so groß wie im

[0018] Falle, dass nur eine Dichtungslinie vorliegt, 
die eine geschlossene Kreisfläche umgibt, deren 
Umfang von der Dichtungslinie definiert wird. Im 
Falle einer Kreisfläche ergibt sich für das Verhältnis 
aus dem Quadrat der Länge der Dichtungslinie und 
der Größe der Kreisfläche ein Wert von ungefähr 
12,5, nämlich dem vierfachen der Zahl π (3,14).

[0019] Unter der von der mindestens einen Dich-
tungslinie begrenzten Fläche wird diejenige Fläche 
bezeichnet, die in der Schließstellung des Schließ-
ventils mit der sich über das Schließventil ausbilden-
den Druckdifferenz beaufschlagt wird. Diese Fläche 
wird von der mindestens einen Dichtungslinie 
begrenzt, und erfindungsgemäß ist vorgesehen, 
dass bei Bereitstellung einer möglichst langen Dich-
tungslinie die mit dem Differenzdruck beaufschlagte 
Fläche möglichst gering gewählt wird. Da die vom 
Differenzdruck beaufschlagte Fläche die Kraft 
bestimmt, mit der das Schließventil in seiner Schließ-
stellung beaufschlagt wird, kann durch Bereitstellung 
einer möglichst kleinen Fläche die mechanische 
Belastung des Schließventils reduziert werden. Dies 
wiederum hat zur Folge, dass das Schließventil eine 
geringe Baugröße aufweisen kann, und dennoch 
kann über die mindestens eine, möglichst lang 
gewählte Dichtungslinie beim Öffnen des Schließ-
ventils eine starke Fremdluftströmung bereitgestellt 
werden zur Abreinigung des Filters.

[0020] Gemäß der Erfindung weist der Ventilkörper 
einen Ventilteller auf, der unter Zwischenlage von 
mindestens einem eine Dichtungslinie definierenden 
Dichtungselement an den mindestens einen Ventil-
sitz dicht anlegbar ist. Der Ventilteller kann sehr 
flach ausgebildet sein, so dass das Schließventil 
nur einen sehr geringen Bauraum erfordert.

[0021] Der Ventilteller weist erfindungsgemäß 
zumindest eine, vorzugsweise ringförmige Durch-
lassöffnung auf, die in der Schließstellung des Ven-
tiltellers von einem oder mehreren Dichtungselemen-
ten begrenzt ist. Eine derartige Ausgestaltung hat 
den Vorteil, dass beim Abheben des Ventiltellers 
vom Ventilsitz Fremdluft zum einen seitlich neben 
dem Ventilteller in die Saugleitung einströmen kann, 
zum anderen aber auch durch die mindestens eine 
Durchlassöffnung des Ventiltellers hindurch. Selbst 

wenn sich der Ventilteller nur geringfügig vom Ventil-
sitz abhebt, kann bereits eine starke Fremdluftströ-
mung erzielt werden. Dies hat nicht nur den Vorteil, 
dass für den Ventilteller nur ein geringer Bewegungs-
spielraum sichergestellt werden muss, sondern dies 
hat darüber hinaus den Vorteil, dass bereits eine sehr 
kurzzeitige Öffnungsbewegung ausreichend ist, um 
das mindestens eine Filter schlagartig mit Fremdluft 
zu beaufschlagen und dadurch eine wirkungsvolle 
Abreinigung zu erzielen.

[0022] Von besonderem Vorteil ist es, wenn das 
Quadrat der Gesamtlänge aller Dichtungslinien min-
destens das 50-fache, vorzugsweise mehr als das 
100-fache der Gesamtgröße aller von den Dich-
tungslinien begrenzten Flächen beträgt. Es wird 
somit eine sehr lange Linie bereitgestellt, entlang 
derer der Fremdlufteinlass abgedichtet wird. Über 
diese Dichtungslinie kann beim Öffnen des Schließ-
ventils dem Filter Fremdluft zugeführt werden. Dies 
ermöglicht es, selbst bei sehr kurzzeitiger Öffnung 
des Schließventils eine wirkungsvolle Filterabreini-
gung zu erzielen. Zur Filterabreinigung muss daher 
der Saugbetrieb nur für Bruchteile einer Sekunde 
unterbrochen werden. Dies hat zur Folge, dass am 
freien Ende eines an den Saugeinlass angeschlos-
senen Saugschlauches praktisch keine Unterbre-
chung der Saugströmung auftritt, es kann somit ein 
quasi kontinuierlicher Saugbetrieb aufrecht erhalten 
werden mit annähernd konstanter Saugleistung, das 
heißt mit annähernd konstantem Saugvolumen-
strom. Das erfindungsgemäße Saugreinigungsgerät 
zeichnet sich daher durch eine hohe Wirksamkeit 
aus.

[0023] Das mindestens eine Schließventil kann eine 
einzige Dichtungslinie aufweisen, beispielsweise 
eine sternförmig oder in Form des Randes eines 
Kleeblattes ausgestaltete Dichtungslinie mit abwech-
selnd positiver und negativer Krümmung.

[0024] Als besonders vorteilhaft hat es sich erwie-
sen, wenn das mindestens eine Schließventil meh-
rere Dichtungslinien aufweist in Form geschlossener 
Dichtungsstrecken. So können beispielsweise zwei 
Dichtungsstrecken zum Einsatz kommen, die einen 
Außenrand und einen Innenrand einer vom Diffe-
renzdruck beaufschlagten Fläche definieren.

[0025] Die geschlossenen Dichtungsstrecken kön-
nen nebeneinander angeordnet sein. Vorzugsweise 
bilden die Dichtungsstrecken jedoch ineinander lie-
gende Dichtungsringe aus. Bevorzugt sind die Dich-
tungsringe konzentrisch zueinander angeordnet. 
Beispielsweise können vier Dichtungsringe zum Ein-
satz kommen, die konzentrisch zueinander angeord-
net sind, wobei jeweils zwei Dichtungsringe eine ring-
förmige, vom Differenzdruck beaufschlagte Fläche 
begrenzen. In diesem Falle ergibt sich die insgesamt 

5/15

DE 10 2005 017 568 B4 2024.04.25



von den Dichtungslinien begrenzte Fläche aus der 
Summe der beiden Ringflächen.

[0026] Die Dichtungsringe können über ihren 
gesamten Umfang in gleichmäßigem Abstand zuei-
nander angeordnet sein, es kann allerdings auch vor-
gesehen sein, dass sich einzelne Dichtungsringe 
berühren.

[0027] Bevorzugt sind die Dichtungsstrecken rund 
ausgestaltet und bilden beispielsweise ein Oval 
oder einen Kreis.

[0028] Kommt nur eine Dichtungslinie zum Einsatz, 
so ist diese bevorzugt in einer Ebene angeordnet. Im 
Falle des Einsatzes von mehreren Dichtungslinien 
kann jedoch auch vorgesehen sein, dass die einzel-
nen Dichtungslinien in unterschiedlichen Ebenen 
angeordnet sind, beispielsweise in zueinander ver-
setzten oder verkippten Ebenen.

[0029] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist der mindestens eine Ventilsitz meh-
rere Durchgangsöffnungen auf, die in der Schließ-
stellung des Ventiltellers jeweils von mindestens 
einem Dichtungselement begrenzt sind. Es kann bei-
spielsweise vorgesehen sein, dass der mindestens 
eine Ventilsitz zwei konzentrisch zueinander ange-
ordnete ringförmige Durchgangsöffnungen umfasst, 
über die beim Abheben des Ventiltellers vom Ventil-
sitz Fremdluft in die Saugleitung einströmen kann.

[0030] Der Ventilkörper kann verschwenkbar an 
dem mindestens einen Ventilsitz oder an einem gerä-
tefesten Teil gelagert sein. Von besonderem Vorteil 
ist es jedoch, wenn der Ventilkörper verschiebbar 
gehalten ist, insbesondere kann vorgesehen sein, 
dass der Ventilkörper in einer Führung verschiebbar 
gehalten ist.

[0031] Die Führung ist bei einer vorteilhaften Aus-
führungsform zylinderförmig ausgebildet, denn dies 
gibt die Möglichkeit, den Ventilkörper um die Zylin-
derachse der Führung zu verdrehen, ohne dass 
dadurch die Öffnungs- und Schließbewegung des 
Ventilkörpers beeinträchtigt wird. Durch die Bereit-
stellung einer zylinderförmigen Führung wird also 
die Gefahr vermindert, dass der Ventilkörper verkan-
tet.

[0032] Es kann vorgesehen sein, dass das mindes-
tens eine Schließventil eine Führungshülse aufweist, 
in die eine Führungsaufnahme eintaucht. Die Füh-
rungshülse kann am Ventilkörper angeordnet sein, 
vorzugsweise ist die Führungshülse einstückig mit 
dem Ventilkörper verbunden.

[0033] Günstig ist es, wenn der Ventilkörper durch 
eine Feder mit einer Schließkraft beaufschlagt ist. 
Die Feder bewegt den sich beim Öffnen des Schließ-

ventils vom Ventilsitz abhebenden Ventilkörper in 
seine Schließstellung zurück, sobald der Unterdruck 
in der Saugleitung stromabwärts des mindestens 
einen Filters durch die Wirkung des Saugaggregates 
abgebaut ist. Das Saugaggregat steht nämlich auch 
während der Filterabreinigung mit dem mindestens 
einen Filter in Strömungsverbindung, so dass die 
über das Schließventil in die Saugleitung einströ-
mende Fremdluft, die kurzzeitig das Filter in Gegen-
stromrichtung beaufschlagt, vom Saugaggregat 
abgesaugt wird. In der Schließstellung sorgt die 
Feder für eine zuverlässige Fixierung des Ventilkör-
pers. Beim Öffnen des Schließventils nimmt die 
Feder die Energie des Ventilkörpers auf, bremst die-
sen ab und beschleunigt ihn wieder zurück in seine 
Schließstellung.

[0034] Die Feder kann mehrteilig, insbesondere 
zweiteilig ausgestaltet sein, wobei ein llängeres 
Federteil eine geringere Federkonstante aufweisen 
kann als ein kürzeres Federteil. Das kürzere Feder-
teil mit der höheren Federkonstante begrenzt den 
Öffnungsweg des Ventilkörpers und damit auch die 
eindringende Fremdluftmenge.

[0035] Alternativ kann vorgesehen sein, dass eine 
einzige Feder zum Einsatz kommt, die bevorzugt 
eine nicht lineare Kennlinie aufweist, so dass die 
Bewegung des Ventilkörpers zu Beginn nur wenig 
und dann stärker gehemmt wird. Dadurch kann 
beim Öffnen des Schließventils ein sehr starker 
Druckstoß erzielt werden, durch den das mindestens 
eine Filter in kürzester Zeit abgereinigt werden kann.

[0036] Alternativ oder ergänzend zur Feder kann 
vorgesehen sein, dass der Ventilkörper durch eine 
Magnethalterung in der Schließstellung gehalten ist. 
Hierzu kann beispielsweise mindestens ein Perma-
nentmagnet zum Einsatz kommen, der den Ventilkör-
per bei Druckdifferenzen, wie sie sich während des 
ordnungsgemäßen Saugbetriebes an dem mindes-
tens einen Schließventil einstellen, zuverlässig in 
seiner Schließstellung hält. Wird zur Filterabreini-
gung die Druckdifferenz erhöht, so gibt die Magnet-
halterung den Ventilkörper frei, der anschließend 
vom Ventilsitz abhebt, so dass Fremdluft einströmen 
kann. Die Druckdifferenz kann beispielsweise 
dadurch erhöht werden, dass der Unterdruck inner-
halb des Schmutzsammelbehälters verstärkt wird, 
beispielsweise durch Verschließen des Saugeinlas-
ses oder eines an diesem angeschlossenen Saug-
schlauches. Alternativ oder ergänzend kann die 
Druckdifferenz dadurch erhöht werden, dass Fremd-
luft mit Überdruck dem mindestens einen Schließ-
ventil zugeführt wird. Hierzu kann das Saugreini-
gungsgerät einen Druckspeicher aufweisen, der mit 
einem Kompressor befüllt wird. Wird aus dem Druck-
speicher Fremdluft freigegeben, so übt der sich aus-
bildende Überdruck auf den Ventilkörper eine ver-
stärkte Kraft in Öffnungsrichtung aus, die von der 
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Magnethalterung nicht mehr kompensiert werden 
kann, so dass das mindestens eine Schließventil öff-
net. Wird die Zufuhr von unter Druck gesetzter 
Fremdluft unterbrochen, so baut sich anschließend 
der Überdruck ab, und unter der Wirkung der Mag-
netkraft, gegebenenfalls unterstützt durch die Wir-
kung einer Schließfeder, geht der Ventilkörper wieder 
in seine Schließstellung über.

[0037] Von besonderem Vorteil ist es, wenn die 
Magnethalterung einen Elektromagneten umfasst. 
Dies ermöglicht eine elektrische Ansteuerung der 
Magnethalterung dergestalt, dass das Schließventil 
seine Schließstellung beibehält, solange der Elektro-
magnet mit Strom beaufschlagt ist. Wird die Strom-
zufuhr unterbrochen, so öffnet das Schließventil 
schlagartig.

[0038] Als besonders vorteilhaft hat es sich erwie-
sen, den Elektromagneten als Elektrohaftmagnet 
auszugestalten. Derartige Elektrohaftmagente zeich-
nen sich durch eine sehr geringe magnetische 
Remanenz aus, so dass bei Unterbrechung der 
Stromzufuhr praktisch kein Restmagnetfeld mehr 
vorliegt und daher der Ventilkörper in sehr kurzer 
Zeit vom Ventilsitz abheben kann.

[0039] Es kann vorgesehen sein, dass das mindes-
tens eine Schließventil mechanisch betätigbar ist. 
Von Vorteil ist es jedoch, wenn es elektronisch betä-
tigbar ist. So kann beispielsweise vorgesehen sein, 
dass mittels Drucksensoren die sich über das Filter 
ausbildende Druckdifferenz erfasst wird. Je größer 
die Druckdifferenz ist, desto größer ist der Strö-
mungswiderstand des Filters, und bei Überschreiten 
eines vorgegebenen Wertes für die Druckdifferenz 
kann das mindestens eine Schließventil mittels 
einer Steuerelektronik betätigt werden.

[0040] Von Vorteil ist eine zeitgesteuerte Betätigung 
des mindestens einen Schließventils. Hierbei kann 
vorgesehen sein, dass es mit unterschiedlichen zeit-
lichen Abständen betätigbar ist. Insbesondere kann 
nach mehreren kürzeren Zeitabständen eine weitere 
Betätigung erst nach einem längeren Zeitabstand 
vorgesehen sein. Eine wirkungsvolle Filterabreini-
gung kann jedoch auch bei einer Filterabreinigung 
in gleichbleibenden zeitlichen Abständen erzielt wer-
den.

[0041] Das mindestens eine Filter ist vorzugsweise 
als Faltenfilter ausgestaltet, beispielsweise in Form 
einer Filterpatrone oder eines Flachfaltenfilters.

[0042] Das Saugreinigungsgerät kann mehrere Fil-
ter aufweisen, als besonders vorteilhaft hat es sich 
jedoch erwiesen, wenn das Saugreinigungsgerät 
ein einziges Filter umfasst. Insbesondere kann vor-
gesehen sein, dass das Filter durch gleichzeitiges 

Öffnen aller Schließventile über seine gesamte Flä-
che mit Fremdluft beaufschlagbar ist.

[0043] Wie bereits erläutert, ermöglicht die erfin-
dungsgemäße Ausgestaltung des Saugreinigungs-
gerätes, den Unterdruck in der Saugleitung in dem 
dem mindestens einem Filter benachbarten Bereich 
schlagartig zu erhöhen, und anschließend wird der 
Unterdruck aufgrund der Wirkung des mindestens 
einen Saugaggregates innerhalb sehr kurzer Zeit 
wieder abgebaut. Beim Öffnen des mindestens 
einen Schließventils kann der Ventilkörper kurzzeitig 
in einer Offenstellung verharren, um dann wieder in 
seine Schließstellung überzugehen. Von besonde-
rem Vorteil ist es jedoch, wenn der Ventilkörper aus-
gehend von seiner Schließstellung über seine Offen-
stellung kontinuierlich in seine Schließstellung 
zurück bewegbar ist. Bei einer derartigen Ausgestal-
tung führt der Ventilkörper beim Öffnen des Schließ-
ventils eine kontinuierliche Bewegung aus, ohne 
dass er in seiner Offenstellung verharrt. Der Ventil-
körper wird beim Öffnen des Schließventils stark 
beschleunigt und anschließend wieder abgebremst, 
so dass er seine Bewegungsrichtung umkehrt und 
dann wieder seine Schließstellung einnimmt. Die 
gesamte Bewegung des Ventilkörpers ausgehend 
von seiner Schließstellung über die Offenstellung 
zurück in die Schließstellung kann hierbei in Bruch-
teilen einer Sekunde erfolgen.

[0044] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das mindestens eine Filter mittels des 
Schließventils für weniger als 200 ms, insbesondere 
für weniger als 100 ms, mit Fremdluft beaufschlag-
bar. Eine derartige Beaufschlagung führt für den 
Benutzer zu keiner merklichen Unterbrechung des 
Saugbetriebes, sie hat jedoch aufgrund der Bereit-
stellung einer sehr langen Dichtungslinie für das min-
destens eine Schließventil eine wirkungsvolle Abrei-
nigung des Filters zur Folge.

[0045] Bevorzugt ist das mindestens eine Filter mit-
tels des zumindest einen Schließventils unter Auf-
rechterhaltung eines Unterdrucks im Mündungsbe-
reich eines in den Saugeinlass einmündenden 
Saugschlauches mit Fremdluft beaufschlagbar. 
Wird das mindestens eine Schließventil geöffnet, so 
steigt der Druck auf der dem Schmutzsammelbehäl-
ter abgewandten Seite des Filters schlagartig an und 
wird dann wieder abgebaut. Der schlagartige Druck-
anstieg bewirkt eine wirkungsvolle Abreinigung des 
Filters, da er jedoch von der mindestens einen Saug-
turbine gleich wieder abgebaut wird, führt er nicht zu 
einer vollständigen Unterbrechung des Unterdruckes 
im Mündungsbereich des in den Saugeinlass ein-
mündenden Saugschlauches. Es kann vielmehr ein 
quasi kontinuierlicher Saugbetrieb aufrecht erhalten 
werden.
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[0046] Es kann beispielsweise vorgesehen sein, 
dass bei Anschluss eines 2,5 m langen Saugschlau-
ches mit einem Innendurchmesser von 35 mm wäh-
rend der Beaufschlagung des mindestens einen Fil-
ters mit Fremdluft der Unterdruck im Saugschlauch in 
einem Abstand von 3 cm vom Saugeinlass allenfalls 
für 150 ms unter 40 % des sich bei geschlossenen 
Schließventilen ausbildenden Wertes abfällt. An das 
erfindungsgemäße Saugreinigungsgerät wird übli-
cherweise ein Standardschlauch mit einem Innen-
durchmesser von 35 mm und einer Länge von 2,5 
m angeschlossen. Während des Saugbetriebes bil-
det sich im Saugschlauch und im Schmutzsammel-
behälter ein Unterdruck aus, der Unterdruck kann im 
Saugschlauch in einem Abstand von 3 cm vom Sau-
geinlass beispielsweise ungefähr 50 mbar betragen, 
falls an das freie Ende des Saugschlauches kein 
Werkzeug angeschlossen ist, das freie Ende des 
Saugschlauches also offen ist. Wird das mindestens 
eine Schließventil zur Filterabreinigung kurzzeitig 
geöffnet, so fällt der Unterdruck an der bezeichneten 
Stelle kurzzeitig auf einen Wert von weniger als 20 
mbar ab, spätestens nach 150 ms übersteigt der 
Unterdruck jedoch wieder den Wert von 20 mbar 
und nähert sich dann wieder dem ursprünglichen 
Wert von 50 mbar an. Für den Benutzer erfolgt 
daher keine merkliche Unterbrechung des Saugbe-
triebes. Es kann beispielsweise vorgesehen sein, 
dass der Unterdruck an der bezeichneten Stelle für 
weniger als 100 ms, insbesondere für circa 50 bis 
etwa 80 ms unter einen Wert von 40 % des sich bei 
geschlossenen Schließventilen ausbildenden Wer-
tes abfällt.

[0047] Die nachfolgende Beschreibung einer bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung dient im 
Zusammenhang mit der Zeichnung der näheren 
Erläuterung. Es zeigen:

Fig. 1: eine schematische Schnittansicht eines 
erfindungsgemäßen Saugreinigungsgerätes;

Fig. 2: eine vergrößerte Schnittansicht des 
Saugreinigungsgerätes aus Fig. 1 im Bereich 
eines Schließventils;

Fig. 3: eine ausschnittsweise Draufsicht einer 
Ventilhalterung des Schließventils;

Fig. 4: eine Schnittansicht längs der Linie 4-4 in 
Fig. 3;

Fig. 5: eine Schnittansicht eines Ventilkörpers 
des Schließventils;

Fig. 6: eine schaubildliche Darstellung des Ven-
tilkörpers aus Fig. 5 und

Fig. 7: den Verlauf des sich im Mündungsbe-
reich eines an das Saugreinigungsgerät ange-
schlossenen Saugschlauches ausbildenden 
Unterdruckes beim Betätigen des Schließven-
tils.

[0048] In der Zeichnung ist schematisch ein Saug-
reinigungsgerät in Form eines Staubsaugers 10 dar-
gestellt mit einem Unterteil, das einen Schmutzsam-
melbehälter 12 ausbildet, auf den ein Oberteil 14 
aufgesetzt ist, das ein Saugaggregat 16 aufnimmt. 
Der Schmutzsammelbehälter 12 weist ein Volumen 
bis zu 80 I auf, vorzugsweise ein Volumen von etwa 
30 I bis ca. 80 I. Er umfasst einen Saugeinlass 18, an 
den ein Saugschlauch 20 anschließbar ist, an des-
sen freiem Ende, das in der Zeichnung zur Erzielung 
eines besseren Übersicht nicht dargestellt ist, eine 
Saugdüse angeschlossen werden kann. Alternativ 
kann vorgesehen sein, dass der Saugschlauch 20 
an ein Bearbeitungswerkzeug, beispielsweise ein 
Bohraggregat oder ein Fräsaggregat, angeschlossen 
wird, so dass während des Betriebes des Bearbei-
tungswerkzeuges anfallender Staub abgesaugt wer-
den kann.

[0049] Das Oberteil 14 bildet einen Saugauslass 22 
für den Schmutzsammelbehälter 12 aus, wobei am 
Saugauslass 22 ein Faltenfilter 24 gehalten ist, an 
das sich eine Saugleitung in Form eines Saugkana-
les 26 anschließt, über den das Faltenfilter 24 mit 
dem Saugaggregat 16 in Strömungsverbindung 
steht. Über den Saugkanal 26 und das Faltenfilter 
24 kann der Schmutzsammelbehälter 12 vom Saug-
aggregat 16 mit Unterdruck beaufschlagt werden, so 
dass sich eine in Fig. 1 durch die Pfeile 28 symbol-
isierte Saugströmung ausbildet, unter deren Wirkung 
Schmutz in den Schmutzsammelbehälter 12 einge-
saugt werden kann. Mittels des Faltenfilters 24 kön-
nen die Schmutzteilchen aus der Saugströmung 28 
abgeschieden werden.

[0050] Oberhalb des Faltenfilters 24 ist im Oberteil 
14 ein Schließventil 30 angeordnet, das in Fig. 2 ver-
größert dargestellt ist. Es umfasst eine ortsfest im 
Oberteil 14 angeordnete Ventilhalterung 32, die 
einen Ventilsitz ausbildet und mit einem Ventilkörper 
in Form eines Ventiltellers 34 zusammenwirkt. Der 
Ventilteller 34 ist mittels einer Schließfeder 36 mit 
nicht linearer Kennlinie in Richtung auf die Ventilhal-
terung 32 mit einer Schließkraft beaufschlagt. Die 
Schließfeder 36 ist zwischen einer plattenartigen, 
ortsfest im Oberteil 14 angeordneten Filterhalterung 
38 und dem Ventilteller 34 eingespannt.

[0051] Wie insbesondere aus den Fig. 3 und 4 deut-
lich wird, weist die Ventilhalterung 32 zwei konzent-
risch zueinander angeordnete, kreisringförmige 
Durchgangsöffnungen 40, 42 auf, die in der Schließ-
stellung des Schließventils 30 von dem Ventilteller 34 
dicht verschlossen werden. Die Durchgangsöffnun-
gen 40 und 42 sind in eine Haltescheibe 44 der Ven-
tilhalterung 23 eingeformt, wobei die Haltescheibe 44 
durch die Durchgangsöffnungen 40 und 42 in einen 
Außenring 45 und einen Innenring 46 unterteilt wird, 
die ein zylinderförmiges Mittelteil 47 konzentrisch 
umgeben und mittels außenseitig vom Mittelteil 47 
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in radialer Richtung abstehender Halterippen 49 am 
Mittelteil 47 festgelegt sind.

[0052] Das Mittelteil 47 umfasst einen hohlzylinder-
förmigen Mantel 51, der oberseitig von einer Stirn-
wand 52 abgedeckt ist und einen Elektrohaftmagne-
ten 54 aufnimmt. Dieser ist innerhalb des Mittelteiles 
47 von einem Ringraum 55 umgeben und steht über 
in der Zeichnung nicht dargestellte Verbindungska-
bel mit einer in der Zeichnung ebenfalls nicht darge-
stellten Steuereinheit des Staubsaugers 10 in elekt-
rischer Verbindung.

[0053] Der Ventilteller 34 weist eine kreisringförmige 
Durchlassöffnung 57 auf, die von einer Vielzahl von 
radial ausgerichteten Stützrippen 58 durchgriffen ist, 
welche einen äußeren Ringbereich 60 des Ventiltel-
lers 34 mit einem kreisförmigen Zentralbereich 61 
des Ventiltellers 34 verbinden. Vom Zentralbereich 
61 steht in Richtung des Mittelteils 47 der Ventilhal-
terung 32 eine Führungshülse 63 nach oben ab, die 
in den Ringraum 55 der Ventilhalterung 32 eintaucht 
und eine Eisenplatte 64 aufnimmt, die in die Füh-
rungshülse 63 eingeklebt ist.

[0054] Der Ventilteller 34 trägt an seiner der Ventil-
halterung 32 zugewandten Oberseite einen inneren 
Dichtring 66, einen mittleren Dichtring 67 und einen 
äußeren Dichtring 68, die konzentrisch zueinander 
ausgerichtet sind und jeweils eine Dichtlippe ausbil-
den. Der innere Dichtring 66 verläuft entlang einer 
Innenkante 70 der Durchlassöffnung 57, der mittlere 
Dichtring 67 verläuft entlang einer Außenkante der 
Durchlassöffnung 57 und der äußere Dichtring 68 
verläuft entlang des Außenumfanges 72 des Ventil-
tellers 34.

[0055] In der Schließstellung des Ventiltellers 34 
legt sich der innere Dichtring 66 abdichtend an den 
Außenrand 74 der Durchgangsöffnung 40 der Ventil-
halterung 32 an, und der mittlere Dichtring 67 sowie 
der äußere Dichtring 68 legen sich abdichtend an 
eine Innenkante 75 bzw. eine Außenkante 76 der 
Durchgangsöffnung 42 an. Die Dichtringe 66, 67 
und 68 definieren somit kreisringförmige Dichtlinien, 
die eine von der sich am Schließventil 30 ausbilden-
den Druckdifferenz beaufschlagte Fläche begren-
zen. Der innere Dichtring 66 begrenzt hierbei eine 
erste, kreisförmige Teilfläche mit einem Radius R1, 
und die Dichtringe 67 und 68 begrenzen eine zweite, 
kreisringförmige Teilfläche mit einem Innenradius R2 
und einem Außenradius R3. Insgesamt weist somit 
das Schließventil 30 eine durch die Dichtringe 66, 
67 und 68 definierte Dichtlinie auf, deren Länge sich 
aus der Summe der Länge der Dichtringe 66, 67 und 
68 ergibt. Die so gebildete Dichtlinie begrenzt eine 
von der sich am Schließventil 30 ausbildenden 
Druckdifferenz beaufschlagte Fläche, die sich aus 
der Summe der erläuterten ersten und zweiten Teil-
flächen ergibt. Das Quadrat der Gesamtlänge der 

Dichtlinie ist erheblich größer als das 25-fache der 
von der Dichtlinie begrenzten Fläche. Verglichen mit 
einer Kreisfläche, deren Umfang der Gesamtlänge 
der Dichtlinie entspricht, ist die von der Dichtlinie tat-
sächlich begrenzte Fläche deutlich kleiner als 50 % 
der Kreisfläche. Dies hat zur Folge, dass sich beim 
Öffnen des Schließventils 30 eine intensive Fremd-
luftströmung ausbilden kann, durch die im Bereich 
zwischen dem Faltenfilter 24 und dem Schließventil 
30 der Unterdruck schlagartig abfällt, so dass das 
Faltenfilter 24 mit einem Druckstoß beaufschlagt 
wird und kurzzeitig entgegen der Saugströmung 28, 
also in Gegenstromrichtung, von Fremdluft durch-
strömt wird, die über eine seitliche Öffnung 78 in 
das Oberteil 14 einströmen kann. Die Fremdluftströ-
mung ist in Fig. 2 durch die Pfeile 80 veranschaulicht.

[0056] Nimmt das Schließventil 30 seine Schließ-
stellung ein, so bildet sich im Schmutzsammelbehäl-
ter 12 sowie im Saugkanal 26 ein Unterdruck aus. 
Wird an den Saugeinlass 18 ein Saugschlauch mit 
einer Länge von 2,5 m angeschlossen, der einen 
Innendurchmesser von 35 mm aufweist, so beträgt 
der Unterdruck im Mündungsbereich des Saug-
schlauches, nämlich in einem Abstand von 3 cm 
vom Saugeinlass 18, ungefähr 50 mbar, sofern an 
das freie Ende des Saugschlauches kein Werkzeug 
und auch keine Saugdüse angeschlossen ist. Fig. 7 
zeigt den Verlauf von entsprechender Druckmessun-
gen. Wird zur Betätigung des Schließventils 30 die 
Stromzufuhr des Elektrohaftmagneten 54 unterbro-
chen, so entfällt schlagartig die Magnetkraft, mit der 
die Eisenplatte 64 am Elektrohaftmagneten gehalten 
wird. Dies hat zur Folge, dass sich der Ventilteller 34 
unter der Wirkung der am Schließventil 30 herrsch-
enden Druckdifferenz entgegen der Schließkraft der 
Schließfeder 36 von der Ventilhalterung 32 abhebt. 
Die Schließfeder 36 nimmt die Energie des Ventiltel-
lers 34 auf, bremst diesen ab und beschleunigt ihn 
anschließend wieder zurück, so dass er innerhalb 
kurzer Zeit wieder seine Schließstellung einnimmt 
und die Durchgangsöffnungen 40 und 42 der Ventil-
halterung 32 wieder verschließt. Während der Bewe-
gung des Ventiltellers 34 bildet sich die Fremdluft-
strömung 80 aus, so dass Fremdluft in 
Gegenstromrichtung durch das Faltenfilter 24 hin-
durch in den Schmutzsammelbehälter 12 einströmt 
und im Mündungsbereich des Saugschlauches 20 
der Unterdruck innerhalb von etwa 40 bis circa 60 
ms abfällt. Da dann jedoch der Ventilteller 34 bereits 
wieder seine Schließstellung eingenommen hat und 
die eingeströmte Fremdluft vom Saugaggregat 16 
abgesaugt wird, steigt der Unterdruck anschließend 
wieder an, um nach etwa 200 ms praktisch seinen 
ursprünglichen Wert von circa 50 mbar einzuneh-
men. Werte unterhalb von 40 % des sich bei 
geschlossenem Schließventil 30 ausbildenden Wer-
tes, also Werte von weniger als 20 mbar, nimmt der 
Unterdruck im Mündungsbereich des Saugschlau-
ches 20 lediglich für eine Zeitspanne von circa 60 
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ms ein. Dies hat zur Folge, dass sich für den Benut-
zer ein quasi kontinuierlicher Saugbetrieb aufrecht 
erhalten wird und dennoch eine zuverlässige Filter-
abreinigung gewährleistet ist. Das Schließventil 
weist hierbei eine kompakte Ausgestaltung auf mit 
geringer Bauform und kann kostengünstig hergestellt 
werden.

Patentansprüche

1. Saugreinigungsgerät mit einem Schmutzsam-
melbehälter (12), der einen Saugeinlass (18) auf-
weist und über mindestens ein Filter (24) und zumin-
dest eine Saugleitung (26) mit mindestens einem 
Saugaggregat (16) in Strömungsverbindung steht, 
und mit zumindest einem stromabwärts des mindes-
tens einen Filters (24) in die Saugleitung (26) ein-
mündenden Fremdlufteinlass, der mittels zumindest 
eines Schließventils (30) verschließbar ist, wobei 
das mindestens eine Schließventil (30) einen 
bewegbaren Ventilkörper (34) aufweist, der in einer 
Schließstellung unter Ausbildung von einer oder 
mehreren Dichtungslinien an mindestens einem 
Ventilsitz (32) anliegt, der von einer ortsfest ange-
ordneten Ventilhalterung (32) ausgebildet wird, 
wobei die mindestens eine Dichtungslinie eine Flä-
che begrenzt, die in der Schließstellung des 
Schließventils (30) mit einem Differenzdruck beauf-
schlagt ist, wobei das Quadrat der Gesamtlänge 
aller an der ortsfest angeordneten Ventilhalterung 
(32) ausgebildeten Dichtungslinien des mindestens 
einen Schließventils (30) mindestens das 25-fache 
der Gesamtgröße aller von diesen Dichtungslinien 
begrenzten, mit Differenzdruck beaufschlagten Flä-
chen beträgt, wobei der Ventilkörper einen Ventiltel-
ler (34) aufweist, der unter Zwischenlage von min-
destens einem eine Dichtungslinie definierenden 
Dichtungselement (66, 67, 68) an den mindestens 
einen Ventilsitz (32) dicht anlegbar ist, wobei der 
Ventilteller (34) zumindest eine Durchlassöffnung 
(57) aufweist, die in der Schließstellung des Ventil-
tellers (34) von mindestens einem Dichtungsele-
ment (66, 67) begrenzt ist.

2. Saugreinigungsgerät nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Quadrat der 
Gesamtlänge aller an der ortsfest angeordneten 
Ventilhalterung (32) ausgebildeten Dichtungslinien 
des mindestens einen Schließventils (30) mindes-
tens das 50-fache der Gesamtgröße aller von die-
sen Dichtungslinien begrenzten Flächen beträgt.

3. Saugreinigungsgerät nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens 
eine Schließventil (30) mehrere Dichtungslinien auf-
weist in Form geschlossener Dichtungsstrecken (66, 
67, 68).

4. Saugreinigungsgerät nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungsstre-

cken ineinanderliegende Dichtungsringe (66, 67, 68) 
ausbilden.

5. Saugreinigungsgerät nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungsringe 
(66, 67, 68) konzentrisch zueinander angeordnet 
sind.

6. Saugreinigungsgerät nach Anspruch 3, 4 oder 
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungs-
ringe (66, 67, 68) rund ausgestaltet sind.

7. Saugreinigungsgerät nach einem der Ansprü-
che 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Dichtungsstrecken (66, 67, 68) in einer gemeinsa-
men Ebene angeordnet sind.

8. Saugreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der mindestens eine Ventilsitz (32) mehrere 
Durchgangsöffnungen (40, 42) aufweist, die in der 
Schließstellung des Ventiltellers (34) jeweils von 
mindestens einem Dichtungselement (66, 67, 68) 
begrenzt sind.

9. Saugreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Ventilkörper (34) in einer Führung (55) ver-
schiebbar gehalten ist.

10. Saugreinigungsgerät nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Führung (55) 
zylinderförmig ausgestaltet ist.

11. Saugreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das mindestens eine Schließventil (30) eine 
Führungshülse (63) aufweist, die in eine Führungs-
aufnahme (55) eintaucht.

12. Saugreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Ventilkörper (34) durch eine Feder (36) 
mit einer Schließkraft beaufschlagt ist.

13. Saugreinigungsgerät nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Feder (36) 
eine nicht lineare Kennlinie aufweist.

14. Saugreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Ventilkörper (34) durch eine Magnethalte-
rung (54) in der Schließstellung gehalten ist.

15. Saugreinigungsgerät nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Magnethalte-
rung einen Elektromagneten (54) umfasst.
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16. Saugreinigungsgerät nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Elektromagnet 
als Elektrohaftmagnet (54) ausgestaltet ist.

17. Saugreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das mindestens eine Schließventil (30) elektro-
nisch betätigbar ist.

18. Saugreinigungsgerät nach Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens 
eine Schließventil (30) in unterschiedlichen zeitli-
chen Abständen betätigbar ist.

19. Saugreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das mindestens eine Filter als Faltenfilter (24) 
ausgestaltet ist.

20. Saugreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Saugreinigungsgerät (10) ein einziges Fil-
ter (24) aufweist.

21. Saugreinigungsgerät nach Anspruch 20, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Filter (24) 
durch Öffnen des Schließventils (30) über seine 
gesamte Fläche mit Fremdluft beaufschlagbar ist.

22. Saugreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Ventilkörper (34) ausgehend von seiner 
Schließstellung über seine Offenstellung kontinuier-
lich in seine Schließstellung zurück bewegbar ist.

23. Saugreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das mindestens eine Filter (24) mittels des 
mindestens einen Schließventils (30) für weniger 
als 200 ms mit Fremdluft beaufschlagbar ist.

24. Saugreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das mindestens eine Filter (24) mittels des 
mindestens einen Schließventils (30) unter Aufrecht-
erhaltung eines Unterdrucks im Mündungsbereich 
eines in den Saugeinlass (18) einmündenden Saug-
schlauches (20) mit Fremdluft beaufschlagbar ist.

25. Saugreinigungsgerät nach Anspruch 24, 
dadurch gekennzeichnet, dass bei Anschluss 
eines 2,5 m langen Saugschlauches (20) mit einem 
Innendurchmesser von 35 mm während der Beauf-
schlagung des mindestens einen Filters (24) mit 
Fremdluft der Unterdruck im Saugschlauch (20) in 
einem Abstand von 3 cm vom Saugeinlass (18) 
allenfalls für 150 ms unter 40 % des sich bei 

geschlossenen Schließventilen (30) ausbildenden 
Wertes fällt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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